
FAGDV: § 6 Schlüsselzuweisungen

§ 6  Schlüsselzuweisungen 
 
(1) Die Schlüsselzuweisungen sind auf einen durch vier teilbaren Euro-Betrag abzurunden.

(2) Die Schlüsselzuweisungen werden jeweils zum 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember in 
vierteljährlichen Teilbeträgen ausbezahlt.


